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Andreas Pleißner   
 

 

An die 

Besucherinnen und Besucher 

unseres Hauses 
 

w i c h t i g e   I n f o r m a t i o n e n 
 

Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher, 
 

nachfolgend stellen wir Ihnen unsere aktuellen Besuchsregeln kurz vor: 
 

- Ungeimpfte Besucher/innen müssen beim Einlass einen negativen Schnelltest-Nachweis 

vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Kinder bis zum Schuleintritt sind von der 

Testpflicht ausgenommen.  

Wir bieten ab dem 11. Oktober 2021 den ungeimpften Personen folgende Zeitkorridore zur PoC-

Testung an: 
 

 montags von 09:45 Uhr bis 12:30 Uhr 

 mittwochs von 14:15 Uhr bis 16:30 Uhr 

 samstags von 09:45 Uhr bis 16:30 Uhr 
 

- Grundsätzlich bieten wir auch weiterhin den geimpften und genesenen Besucher/innen die Mög-

lichkeit der POC-Testung (Schnelltest) zu den genannten Zeiten an. 
 

- Generelle Besuchskorridore, in denen Sie ohne Voranmeldung zu Besuch kommen oder Ihre An-

gehörigen abholen können, sind täglich von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:30 Uhr bis 

16:30 Uhr. In den vorgenannten Zeitkorridoren garantieren wir Ihnen im Regelfall eine zeitnahe 

Besucherregistrierung. 
 

- Außerhalb der oben genannten Zeitkorridore sind Besuche aus organisatorischen Gründen nur 

nach vorheriger telefonischer Anmeldung und bis spätestens 19:00 Uhr möglich. Die telefonische 

Anmeldung außerhalb der Zeitkorridore ist unter den Rufnummern 02162 / 53016137 (Bewoh-

ner/innen des OG) bzw. 02162 / 53016237 (Bewohner/innen des EG) möglich. 
 

- Das bekannte Kurzscreening ist weiterhin Bestandteil eines jeden Besuchs. 
 

- Die zulässige Besucheranzahl orientiert sich an den gesetzlichen Vorgaben für den privaten Raum.  
 

- Beachten Sie bitte auch die Aushänge (Hygienevorgaben, Abstandsgebot, Datenschutz etc.) im 

Foyer. 
 

Über Änderungen und Neuigkeiten werden wir Sie selbstverständlich zeitnah informieren. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. A. Pleißner (Geschäftsführer) 
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